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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

Wie stellt sie sicher, dass auf dem Flughafen Stuttgart bei der Rückerstattung der
Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr von in Deutschland gekauften Waren (z. B. Tex-
tilien) kein Betrug stattfindet?

30. 04. 2014

Kunzmann CDU

B e g r ü n d u n g

Zum wiederholten Male ist vorgekommen, dass bei Vorlage der Quittungen beim
Zoll auf dem Flughafen Stuttgart nicht abgeprüft wurde, ob sich die Waren
tatsächlich im Reisegepäck befinden. Zudem wird das Gepäck nicht versiegelt. So
könnte selbst bei einer Prüfung die Ware zwischen dem Zoll und der Abgabe des
Gepäcks beim Check-in immer noch herausgenommen werden. Nach der Abgabe
des Gepäcks wird die Mehrwertsteuer bei der Reisebank zurückerstattet. Niemand
hat abgeprüft, ob die Ware tatsächlich das Land verlässt. Damit ist dem Betrug
Tür und Tor geöffnet.

Kleine Anfrage

des Abg. Thaddäus Kunzmann CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr 

von in Deutschland gekauften Waren
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 22. Juli 2014 Nr. 3-Z040.3/6 beantwortet das Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

V o r b e m e r k u n g

Nach § 4 Nummer 1 a in Verbindung mit § 6 Absatz 3 a des Umsatzsteuergesetzes,
die auf den unionsrechtlichen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie beru-
hen, sind Lieferungen von Gegenständen an einen Abnehmer, der diese Gegen-
stände für nicht-unternehmerische Zwecke erwirbt und im persönlichen Reise-
gepäck ausführt, von der Umsatzsteuer befreit. Weitere Voraussetzung ist, dass
der Abnehmer seinen Wohnort oder Sitz in einem Staat außerhalb der Europä -
ischen Union (sogenanntes Drittland) hat und die Liefergegenstände innerhalb
von drei Monaten nach dem Kauf in das Drittlandsgebiet ausführt. Diese Voraus-
setzungen der Steuerbefreiung sind durch die sogenannte Ausfuhr- und Abneh-
merbestätigung nachzuweisen. Diese wird von der den Ausgang des Gegenstands
aus dem Gemeinschaftsgebiet überwachenden Grenzzollstelle in Form eines
Sichtvermerks auf dem Ausfuhrbeleg (Rechnung oder entsprechender Beleg, aus
dem sich auch die handelsübliche Bezeichnung und Menge des ausgeführten Ge-
genstandes sowie Name und Anschrift des Abnehmers ergeben) erteilt.

Die Umsatzsteuerbefreiung steht dabei ausschließlich dem liefernden Unterneh-
mer zu. Dieser kann die durch die Steuerbefreiung entstehende Steuerentlastung
im Wege eines entsprechenden Preisnachlasses an seinen Kunden weitergeben.

Für die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs sind die Zoll-
behörden der Bundesfinanzverwaltung zuständig. Diese unterliegen der Aufsicht
des Bundesministers der Finanzen (Artikel 108 Grundgesetz). Zur Beantwortung
der Anfrage wurde daher die Stellungnahme der Zollabteilung des Bundesminis -
teriums der Finanzen eingeholt. Diese wurde dem Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft mit Schreiben vom 2. Juli 2014 übersandt und liegt der nachfolgenden
Beantwortung der Landtagsanfrage zugrunde.

Ich frage die Landesregierung:

Wie stellt sie sicher, dass auf dem Flughafen Stuttgart bei der Rückerstattung der
Mehrwertsteuer bei der Ausfuhr von in Deutschland gekauften Waren (z. B. Tex-
tilien) kein Betrug stattfindet?

Nach Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen wird die Abfertigung 
einer umsatzsteuerlichen Ausfuhrlieferung im nichtkommerziellen Reiseverkehr
unter Vorlage eines Ausfuhrbelegs entsprechend den gesetzlichen Vorgaben grund -
sätzlich nur vorgenommen, wenn:

•   der Abnehmer seinen Wohnsitz in einem Drittland hat,

•   die personenbezogenen Eintragungen in dem Ausfuhrbeleg mit den Angaben
im Reisepass oder einem sonstigen Grenzübertrittpapier übereinstimmen,

•   Datum und Inhalt des Ausfuhrbelegs schlüssig sind,

•   es sich nach dem Flugticket um einen Direktflug in ein Drittland handelt und

•   zur Überprüfung der Nämlichkeit der Ware das Gepäck mitgeführt wird.

Werden Beanstandungen festgestellt, wird die Abfertigung abgelehnt.

Die örtlichen Gegebenheiten des Stuttgarter Flughafens berücksichtigend, muss
das Großgepäck von Reisenden der Zollstelle vor der Gepäckaufgabe vorgeführt
werden. Sofern die oben genannten rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, wird
ein „Laufzettel für Mehrwertsteuererstattung“ erstellt und das Gepäck mit der
steuerrelevanten Ware durch das Anlegen des Zollverschlusses gesichert. Der
Reisende gibt das Gepäck auf, die Fluggesellschaft bestätigt die Übernahme des
Gepäcks auf dem Laufzettel. Anschließend begibt sich der Reisende wieder zum
Zoll und erhält – sofern sich keine Unstimmigkeiten ergeben – nach Vorlage des
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bestätigten Laufzettels die umsatzsteuerrechtliche Ausfuhr- und Abnehmerbe-
stätigung.

Für im Handgepäck mitgeführte Waren werden die umsatzsteuerrechtlichen Be-
stätigungen im Sicherheitsbereich erteilt. Ein unkontrolliertes Verlassen des Sicher-
heitsbereichs durch den Reisenden wird durch bauliche Maßnahmen (z.B. Perso-
nenschleusen) verhindert.

Über Art und Umfang von Abfertigungs- und Überwachungsmaßnahmen wird
generell unter Risikogesichtspunkten (z. B. Flugroute, Art und Umfang sowie
dem Wert der Ware) entschieden.

Die Überwachung des tatsächlichen Warenausgangs am Stuttgarter Flughafen
richtet sich im Ergebnis nach dem jeweiligen Einzelfall. Erforderlichenfalls wer-
den angemessene und wirksame Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen ge-
troffen. 

Dr. Nils Schmid

Minister für Finanzen und Wirtschaft
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